Die WTO und ihre Anti-Entwicklungsagenda in Cancún

Oder wie Entwicklungsanliegen in den Agrarverhandlungen weiterhin systematisch ignoriert werden

Die vom 10.-14.September im mexikanischen Cancún stattfindende 5. WTO-Ministerkonferenz ging ohne Verhandlungsergebnis zu Ende. Die 148 Handelsminister konnten keine Einigung erzielen, weder im Agrarbereich noch beim Zollabbau für Industriegüter, bei der Sonder- und Vorzugsbehandlung für Entwicklungsländer und den sog. Singapur-Themen (Investitionen, Wettbewerb, Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen, Handelserleichterung). Die eigentlichen „dealbreaker“ waren die Singapur-Themen. Wie ist dieses Scheitern nun zu bewerten und wie geht es weiter? 

Das Scheitern von Cancún machte Schlagzeilen: „Gefährliche Signale nach Cancún“, „Retten, was nach Cancún zu retten ist“, „kein Forum der Protestpolitik“, „Scheitern auf dem Rücken der Ärmsten“, „vertane Chance“, „Entwicklungsländer gehen gestärkt aus Cancún hervor“, etc. Bewertungen unterschiedlichster Art kursieren. Wie ein Puzzle gilt es Informationen zusammenzutragen, um ein vollständigeres Bild der Verhandlungen, der Hintergründe fürs Scheitern zu erlangen. Die neue Geschlossenheit der Entwicklungsländer hat dabei eine bedeutende Rolle gespielt. Eine Geschlossenheit die von der EU und anderen unterschätzt wurde. Angesichts der von den Entwicklungsländern deutlich artikulierten Forderungen konnte das Insistieren der Industrieländer auf ihre Agenda, die Agenda des Nordens, nur auf Ablehnung stoßen. Es entstand ein Verhandlungsklima, in dem (kleinen) Entwicklungsländern wie Kenia, Uganda und karibischen Staaten deutlich wurde, dass ihre Anliegen keine Berücksichtigung finden, trotz proklamierter Entwicklungsrunde. 

Die Entwicklungsrunde ein PR-Gag!?

November 2001, die Minister der WTO-Mitgliedsstaaten kommen in Doha zum alle zwei Jahre stattfindenden Stell-dich-ein zusammen. Krisenbewältigung ist angesagt, nach dem Scheitern der Ministerkonferenz in Seattle. Positive Signale sollen an die Welt gesandt werden. Der aus dem Takt gekommene Chor der Freihändler stimmte erneut das Credo „mehr Handel, mehr Wachstum, mehr Wohlfahrt“ an, aber diesmal begleitet von wohlklingenden Entwicklungstönen. Die Interessen und Bedürfnisse von Entwicklungsländern sollen im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen, heißt es im §2 der Doha-Abschlusserklärung. Die Entwicklungsrunde wird damit ins Leben gerufen. Knapp zwei Jahre später ist Ernüchterung eingetreten. Aus dem gemeinsamen Credo wurde eine Kakophonie. Blanke interessensgeleitete Machtpolitik hat Hochkonjunktur. Entwicklungsanliegen fallen unter den Tisch.

Die Doha Ministerklärung gibt für die Agrarverhandlungen die Richtung für die Weiterführung des Reformprozesses im Agrarbereich vor: substantielle Reduzierung der handelsverzerrenden Subventionen, Reduzierung der Exportsubventionen mit dem Ziel des Auslaufens und eine substantielle Verbesserung des Marktzugangs. Dazu Sonderregelungen für Entwicklungsländer, die ihren spezifischen Interessen und Bedürfnissen Rechnung tragen. Sie sollen integraler Bestandteil der gesamten Verhandlungen sein. 

Strukturelle Reform des Agrarabkommens von Industrieländern blockiert

Eine Analyse der gesamten Vorschläge im Rahmen der WTO-Agrarverhandlungen zu Sonderregelungen für Entwicklungsländer offenbart, dass bezeichnenderweise genau jene Vorschläge ignoriert wurden, die entweder die Struktur des Agrarabkommen und damit die Ausnahmeregelungen für die Industrieländer in Frage stellen oder die gegen das Liberalisierungsdogma der WTO gerichtet sind:

1) Das Recht, Zölle für Grundnahrungsmittel im nachhinein dann anheben zu können, wenn sie in der Uruguay-Runde zu niedrig festgesetzt wurden. Dies trifft z.B. für Honduras mit Maximalzollsätzen von 35% zu. Gleiches gilt für Kuba mit 40% und Sri Lanka mit 50%.

2) Das Recht, einen Zusatzzoll auf Importe von Agrarprodukten zu erheben, die von Exportsubventionen und handelsverzerrenden Subventionen (AMS) profitieren. Ein wirksames Instrument gegen Dumping.

3) Verzögerte Umsetzung der Marktöffnung: Die Entwicklungsländer haben wiederholt gefordert, ihre Märkte erst dann weiter zu öffnen, wenn die handelsverzerrenden Subventionen abgebaut sind. 

4) Das Recht, Grundnahrungsmittel aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Ernährungssicherung, komplett von weiteren Zollabbauverpflichtungen auszunehmen. Das einzige derzeit diskutierte Zugeständnis, ist ein geringerer Zollabbau für eine begrenzte Anzahl von Grundnahrungsmitteln und das auch wahrscheinlich nur dann, wenn die Entwicklungsländer gleichzeitig einer weitgehenden Öffnung ihrer Märkte zustimmen.

Das jetzige Agrarabkommens ist unausgewogen zu Lasten der Entwicklungsländer. Es stellt letztendlich keine Sonderbehandlung für Entwicklungsländer, sondern für Industrieländer dar. Entwicklungsländer haben von daher im Laufe der Agrarverhandlungen (seit Ende 2000) wiederholt eine Behebung der bestehenden Unausgewogenheiten des Agrarabkommens gefordert. Die Berücksichtigung der oben genannten Forderungen wären eine unabdingbare Voraussetzung dafür. Und auch nur dann könnte die Entwicklungsrunde mehr sein, als nur ein PR-Gag.

Wendepunkt in den Agrarverhandlungen: neue Geschlossenheit der Entwicklungsländer

Der 20. August 2003 wird in die Geschichte der WTO eingehen. Das ist der Tag, an dem eine Gruppe von 17 Entwicklungsländern
 - u.a. Indien, Brasilien, China, Südafrika - mit einem Gegenvorschlag zum gemeinsamen Papier der EU und USA. Damit konnte vorerst ein Deal zwischen der EU und den USA à la Blair-House, wie im Jahre 1992 während der Uruguay-Runde, abgewendet werden. 

Im Fahrwasser erstarkten schon bestehende Zusammenschlüsse und bildeten sich weitere. So erhielt die „Allianz der 32“ (auch „Freunde der speziellen Produkte und des speziellen Schutzmechanismus“ genannt) Entwicklungsländer weiteren Zulauf, die sich für den Schutz der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und die Ernährungssicherung einsetzt. Es bildete sich die G-90, eine neue Koalition der ärmsten Entwicklungsländer (Afrikanische Union, LDCs, AKP-Staaten), welche die Forderung der G-21+ hinsichtlich des Abbau der handelsverzerrenden Subventionen und des Zollabbaus in den Industrieländern unterstützt sowie die Forderung der „Allianz der 32“ nach Schutzinstrumenten. Und schließlich die Formierung einer neuen Gruppe von 16 Entwicklungsländern, die 70 Entwicklungsländer vertritt mit ihrem “Nein“ zu der Aufnahme von Verhandlungen bei den Singapur-Themen. 

Die WTO, Interessensvertreter der Industrieländer

Schon vor Beginn der Welthandelskonferenz lag ein erster Entwurf für eine Abschlusserklärung von Perez de Castillo, dem Vorsitzenden des Allgemeinen Rates der WTO, vor. Er war schon in Genf von 45 Entwicklungsländern als Verhandlungsgrundlage abgelehnt worden und fand auch in Cancún keine Zustimmung. Nur allzu deutlich berücksichtigte er einseitig die Interessen der EU und der USA. Am 13. September wartete dann der Konferenzvorsitzende Derbez mit einem neuem Vorschlag auf. Er verursachte helle Aufruhr und allgemeine Fassungslosigkeit. Hatte er doch trotz der deutlich artikulierten Positionen der verschiedenen Entwicklungsländerkoalitionen viele der Anliegen, die von ihnen benannt wurden, ignoriert. „Wer hat den Text geschrieben?“ fragten denn auch Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt und kritisierten damit das undemokratische und intransparente Zustandekommen dieses Textes. Was stand nun drin im Text?

In keinem der früheren Entwürfe für einen neuen Agrarvertrag sind so weitgehende Marktöffnungsanforderungen an die Entwicklungsländer gerichtet, wie in diesem Vorschlag. Die Existenz von Millionen von Kleinbauern steht damit auf dem Spiel. Gleichzeitig werden den Industrieländern zusätzliche Ausnahmeregelungen bei der Marktöffnung für Produkte in Aussicht gestellt, die im Zusammenhang mit nicht-handelsbezogenen Anliegen stehen. Ebenso wird die als Übergangslösung gedachte „blaue Box“ verlängert und nicht abgeschafft, wie von den Entwicklungsländern gefordert. Auch bei den Exportsubventionen ist die Abschaffung nur für einige wenige Produkte, die von Interesse für Entwicklungsländer sind, vorgesehen. Während die Kleinbauern im Süden damit weiterhin den Dumping-Importen aus den Industrieländer ausgesetzt sind, bekommen die Industrieländer noch als Beigabe eine Verlängerung der Friedensklausel dazu. Diese schützt ihre Subventionspraxis vor Anklagen der Entwicklungsländer beim WTO-Schiedsgericht. Schlussendlich sind die Schutzinstrumente für die Ernährungssicherung und den Schutz der kleinbäuerlichen Produktion nach wie vor unzureichend. Der „worst case“ ist perfekt. 

So stieß denn auch dieser Entwurf für einen Agrarrahmenvertrag auf völlige Ablehnung seitens der Entwicklungsorganisationen. Die Zurückweisung des Textentwurfs ist im wesentlichen begründet auf die weitgehenden Marktzugangsforderungen und die Fortführung des Exportdumpings, welche beide die Existenz, die Lebensgrundlagen von Kleinbauern bedrohen. 

Verschlechterung der Bestimmungen in den Vertragsentwürfen, Entwicklungsanliegen nicht berücksichtigt

Vergleicht man den ersten Entwurf vom Vorsitzenden des Allgemeinen Rates der WTO (24.8.2003) mit dem zweiten Entwurf von Luis Ernesto Derbez (13.9.2003), dem Vorsitzenden der Ministerkonferenz, ist insgesamt eine weitere Verschlechterung zu verzeichnen. Zwar gibt es einige geringfügige Verbesserungen wie z.B. eine Mindestreduzierung bei den handelsverzerrenden Subventionen und bei den Zöllen der Industrieländer, in der Gesamtbetrachtung fällt der Entwurf jedoch noch negativer aus. Dies ist insbesondere auf die Bestimmungen im Bereich Marktzugang zurückzuführen. 

Derbez wendet die Zollreduktionsformeln gleichermaßen für die Industrie- und Entwicklungsländer an. Sie beinhaltet drei Zollkategorien: lineare Reduzierung um einen X% für importsensible Produkte, Reduzierung der Zölle auf ein einheitliches Maximumniveau (Schweizer Formel) und zollfreier Marktzugang. Diese Einteilung entspricht im wesentlichen der Zollstruktur der Industrieländer, die einige Produkte mit Spitzenzollsätzen haben (Zucker, Rindfleisch, Milch, Butter), bei Rohstoffen (Kakao, Kaffee, Jute etc) keinen Zoll vorsehen und eine mittlere Kategorie von Produkten mit relativ niedrigen Zollsätzen. Diese Zollstruktur würde ihnen damit weiterhin einen Schutz ihrer landwirtschaftlichen Produktion ermöglichen. 

Die gleichen Zollkategorien auf die Entwicklungsländer angewandt würde zu drastischen Zollreduzierungen führen, da ihre Zollstruktur sich wesentlich der von Industrieländern unterscheidet. So haben die meisten Entwicklungsländer die Maximalzölle für ihre Agrarprodukte zwischen 60-100% festgelegt. Hier würde die Anwendung der Schweizer Formel und die Gewährleistung eines zollfreien Marktzugang einen weitgehenden Zollabbau mit sich bringen, der insbesondere die kleinbäuerliche Produktion gefährden würde. In der Folge würde der einheimische Nahrungsmittelverbrauch zunehmend über Importe abgedeckt, Kleinbauern würden ihre Absatzmärkte und damit ihre Existenzgrundlage verlieren. Bei gleichzeitig fortbestehendem Exportdumping müssten die Kleinbauern also zunehmend mit den subventionierten Billigimporten konkurrieren.

Die Bestätigung der Anti-Entwicklungsagenda der EU 

Ein internes Papier der EU vom 2. September enthüllt die nicht existente Bereitschaft der Europäischen Union zu Zugeständnissen. Änderungen an dem ersten Entwurf von Perez de Castillo werden in essentiellen Bereichen angestrebt. Allein das Fortbestehen der sog. Blauen Box
 ist an sich schon problematisch. Aber die EU lehnt auch noch eine weitere lineare Reduzierung zusätzlich zu der vorgeschlagenen Obergrenze ab. Entwicklungsländer hatten wiederholt die völlige Abschaffung gefordert. 

Box: Die „Ampel“ der WTO bei Subventionen bzw. interne Stützung


Red Box: Verbotene Politiken, die zu beenden sind (z.B. variable Abgaben). Spielt praktisch keine Rolle. 

Amber Box: Politiken, die aufmerksam überprüft und im Laufe der Zeit reduziert werden (z.B. Marktpreisstützung) 

Blue Box: Zahlungen, die in Verbindung mit produktionsbeschränkenden Programmen geleistet werden.

Green Box: Politiken, die als gering oder nicht handelsverzerrend angesehen werden und deswegen akzeptiert sind. Sie müssen nicht reduziert werden.

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Ebenso soll den Entwicklungsländern in Zukunft die Möglichkeit genommen werden, im Rahmen der de minimis-Regelungen Subventionen zu leisten. De minimis Subventionen sind jene, die zwar eigentlich als handelsverzerrend eingestuft werden, aber nicht reduziert werden müssen. In der Vergangenheit hatte diese de minimis Grenze 5% für Industrieländer und 10% für Entwicklungsländer betragen. Gerade diese Regelung gab vielen Entwicklungsländern die nötige Flexibilität, Subventionen zur Unterstützung der Landwirtschaft zu gewähren ohne sie reduzieren zu müssen. Entwicklungsländer hatten die Beibehaltung der de minimis Regelung gefordert. Sie ist aus Gründen der Ernährungssicherung unbedingt notwendig.

Die Marktzugangsanforderungen an Entwicklungsländer sehen gemäß den Vorschlägen der EU genauso aus wie bei Derbez. Sie beinhalten die inakzeptablen Zollkategorien Schweizer Formel und zollfreier Marktzugang. Darüber hinaus schränkt sie die Zahl der Grundnahrungsmittel, für die geringere Zollabbauverpflichtungen gelten würden, durch zusätzliche Kriterien ein. Ihre potentielle Wirksamkeit im Sinne der Förderung der Ernährungssicherung wird damit erheblich eingeschränkt. Entwicklungsländer hatten gefordert Grundnahrungsmittel komplett von den Zollabbauverpflichtungen auszunehmen. Damit hätten sie die Möglichkeit, die Höhe der Zölle je nach Bedarf selbst festzulegen.

Bei Exportsubventionen wird, wie nicht anders erwarten, die völlige Abschaffung in den kommenden Jahren grundsätzlich abgelehnt. Der Zusatz „mit dem Ziel des Auslaufens“ wird gestrichen und allein die Diskussion um die Festlegung eines Enddatums ist unerwünscht. Entwicklungsländer haben wiederholt die völlige Abschaffung der Exportsubventionen gefordert. Eine Verschiebung auf den Sankt Nimmerleinstag ist völlig inakzeptabel.

Wer hat den Vertragsentwurf geschrieben?

In einem gemeinsamen Statement haben NGOs und soziale Bewegungen den zweiten Entwurf für eine Abschlusserklärung von Derbez als „schändlich und widerwärtig“ bezeichnet. Er reflektiere nicht die Positionen der Mehrheit der WTO-Mitglieder aber sehr wohl jene der reichen Länder und des Business. Der Textentwurf ist ein Indikator für das Demokratie- und Transparenzdefizit der WTO. Angesichts der deutlich artikulierten Positionen der Entwicklungsländer, denen sie durch das Zusammenschließen in Koalitionen zusätzlichen Nachdruck verliehen hatten, kann die Vorlage eines derart einseitigen Textentwurf nur als Akt der Unverfrorenheit angesehen werden. Es ist ein Geheimnis wer den Entwurf schreibt, wie er angefertigt wird und ob Delegationen ihre Rechte ausüben können, indem sie den Entwurf einer Revision unterziehen. 

Obwohl ca. 80 Entwicklungsländer sich eindeutig gegen die Aufnahme die Verhandlungen bei den vier Singapur-Themen ausgesprochen hatten, schlägt der Entwurf ein Vorankommen bei drei der vier Themen vor. Auch im Agrarbereich wurden wesentliche Vorschläge von Entwicklungsländer wie die Abschaffung der Blauen Box, die Einführung einer Obergrenze bei der Grünen Box, Abschaffung aller Exportsubventionen nicht im Entwurf berücksichtigt. 

Demokratie- und Transparenzdefizit der WTO, ein Grund des Scheiterns

Gemäß der Einschätzung des Third World Networks hat letztendlich der intransparente und nicht-partizipatorische Entscheidungsprozess zu der unkontrollierbaren Situation und letztendlich zum Abbruch der Verhandlungen geführt. Damit steht die WTO in einer unseligen Tradition, welche schon zu Verärgerungen bei vorherigen Ministerkonferenzen (Singapur 1996, Doha 2001) und auch zum Abbruch in Seattle (1999) geführt hatte. Es wirft kein gutes Bild auf die WTO, dass von den letzten drei Ministerkonferenzen, zwei abgebrochen wurden ohne Verhandlungsergebnis!

Diese intransparenten und undemokratischen Entscheidungsprozesse beziehen sich zum einen auf die Einberufung von sog. Green room Treffen, wo einige wenige WTO-Mitglieder in einem „Geheimclub“ zusammenkommen. Tagesordnung, Teilnehmer und Gesprächsinhalte bleiben der Mehrheit der WTO-Mitglieder vorenthalten. Ziel der Green rooms ist es, Entscheidungen herbeizuführen und Differenzen mit allen (Druck-)Mitteln auszubügeln. Das zweite große Manko bezieht sich auf die Erarbeitung von Textentwürfen, die gemäß WTO-Manier „in eigener Verantwortung“ des Vorsitzenden erstellt werden. Mitgliedern wird damit jegliche Möglichkeit genommen, Einfluss auf den eigentlichen Text zu nehmen.

Wie geht’s weiter? 

Die Lehre von Cancún heißt gemäß Martin Khor vom Third World Network: „Entweder ändert sich die WTO oder sie muss untergehen“. Änderungen sind angesichts der intransparenten und undemokratischen Entscheidungsprozesse dringend erforderlich. Gerade hier scheinen die Industrieländer aber nicht lernwillig. Erste Reaktionen der USA und EU dämpfen jeglichen aufkeimenden Optimismus. 

Am 15. Dezember wird auf einer Sitzung des Allgemeinen Rates der WTO in Genf über den weiteren Verlauf der Verhandlungsrunde entschieden. In der Zwischenzeit sollte die EU ihr Verhandlungsmandat einer entwicklungspolitischen Revision unterziehen und nicht auf dem Derbez-Entwurf als Verhandlungsgrundlage bestehen. Zudem gilt es die internen Agrarreformprozesse in der EU und den USA weiter voranzutreiben, um so den Anliegen der Entwicklungsländer angemessen Rechnung zu tragen. Nun sind die Industrieländer am Zug. Entwicklungspolitische Rhetorik sollte nach Cancún der Vergangenheit angehören. Reelle Zugeständnisse und mehr Demokratie sind gefragt. 

Marita Wiggerthale
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� G-17: Argentinien, Brasilien, Bolivien, China, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indien, Mexiko, Paraguay, Péru, Philippinen, Südafrika, Thailand, Venezuela.


� Die Blaue Box enthält Direktzahlungen in Verbindungen mit produktionsbeschränkenden Programmen. In der EU sind dies die Tier- und Flächenprämien in Verbindung mit den Flächenstillegungsprämien.





